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BRIEF NICHT EINGEWORFEN

Die Sekretärin einer Werbeagentur wurde beauftragt, auf dem 
Nachhauseweg nach Dienstschluss noch einen Umschlag mit 
einem wichtigen Kundeninserat bei der Zeitung einzuwerfen. Un-
terwegs traf sie ihre Freundin, verschob den Gang zur Post und 
ließ das Schreiben noch drei Tage in ihrem PKW liegen. 

Die Folge: Das Werbeinserat wurde nicht geschaltet und es ent-
stand dem Auftraggeber ein nachweislicher Schaden in fünfstel-
liger Höhe.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Wer für seine Kunden Entscheidungen trifft oder Beratungen 
vornimmt, trägt ein hohes Maß an Verantwortung. Denn: Viele 
Entscheidungen sind folgenreich und manche auch unwiderruf-
lich.

Besonders intensiv trifft diese Verantwortung bestimmte Be-
rufsgruppen wie z.  B. Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, 
aber auch Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes, 
Richter und Staatsanwälte. Bei all diesen Fachmännern vertraut 
man ihrem professionellen Sachverstand und den damit in Ver-
bindung stehenden Auskünften, Empfehlungen und Entschei-
dungen. Doch was passiert, wenn auch einem Experten mal ein 
Fehler unterläuft?

FAHRLÄSSIGER STEUERBERATER

Ein Mandant vertraute auf den Rat seines Steuerberaters, als es 
um eine größere Investition für eine Betriebserweiterung ging. 
Dessen umfangreiche Berechnungen zeigten dem Mandanten 
hohe steuerliche Vorteile auf, doch nach der Investition vergaß 
der Steuerberater Steuerbegünstigungen auch zu beantragen. 
Noch dazu stellten sich die Auskünfte und die Beratung im Nach-
hinein als teilweise falsch heraus.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Für Personen, Körperschaften, Kammern, Vereine und Verbände, Fir-
men sowie Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, die beruf-
lich oder ehrenamtlich:

• Auskünfte erteilen
• Dienstleistungen durchführen
• Rat gewähren
• Verträge vermitteln
• beurkunden
• Gutachten erstellen
• Gelder verwalten

und dadurch gegenüber einem Dritten einen Vermögensschaden ver-
ursachen können. 

Für besonders gefährdete Berufsgruppen ist diese Versicherung da-
her Pflicht. Hierzu zählen u. a.:

• Rechtsanwälte
• Steuerberater und Steuerbevollmächtigte
• Versicherungsvermittler

WAS IST VERSICHERT?

Zum einen versichert eine Vermögensschadenhaftpflicht Schäden 
Dritter, die durch fehlerhaftes Tun entstehen, wie z. B.

• Beratungsfehler
• Rechenfehler
• unrichtige Auskünfte
• falsche Prozeßführung
• unwirksame Vertragsgestaltungen

Zum anderen sind Schäden Dritter versichert, deren Ursache fehler-
haftes Unterlassen ist, wie z. B.:

• Fristversäumnisse
• unvollständige Auskünfte
• unterlassene Beantragungen
• Nichtweiterleitungen

Als Schadenverursacher sind dabei sowohl der Versicherungsnehmer 
als auch seine Erfüllungsgehilfen abgedeckt.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND 
ABGEDECKT?

Versichert sind alle Schäden, die weder Sach- noch Personenschä-
den sind. Ferner auch die Abwehr unberechtigter Ansprüche und die 
damit in Verbindung stehenden Kosten. Dies kann besonders Dienst-
leistungsunternehmen vor der Gefahr der Inanspruchnahme durch 
Kunden schützen, wenn diese auf einem überzogenen Anspruch-
denken im Hinblick auf die Erfüllung der Pflichten beruht (wichtiger 
Abwehrschutz!).

 WISSENSWERTES
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WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM 
SCHADENSFALL GELEISTET?

Erweisen sich die Ansprüche nach Prüfung der Gründe und der Höhe 
als berechtigt, wird die entsprechende Summe reguliert. Es werden 
auch alle Kosten der Schadensabwicklung und der Rechtsverteidi-
gung übernommen.

• die Prüfung durch Spezialjuristen, ob und in welcher Höhe eine 
Schadenersatzpflicht besteht

• die Zahlung der Entschädigungen (bei begründeten Ansprüchen)
• die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche
• die Übernahme aller Kosten für Schadenabwicklung und Rechts-

verteidigung

RÜCKWÄRTSVERSICHERUNG

Beim Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht können Verstöße, 
die in der Vergangenheit liegen und bis zum Abschluss der Versiche-
rung noch nicht bekannt sind, durch eine Rückwärtsversicherung mit 
abgedeckt werden.

DIESE VERSICHERUNG IST BESONDERS ZU  
EMPFEHLEN FÜR

Immobilienbüros, Sachverständige, Unternehmensberater, Haus-
verwalter, Gutachter, Reisebüros, Dolmetscher, Buchhaltungsbüros, 
IT-Unternehmen, Gläubigerausschüsse, Auskunfteien, Rechtspfleger, 
Finanzbeamte, Krankenhäuser, Altenheime, Fachverbände, Werbea-
genturen, Zeitungen, Auktionator, Bestattungsunternehmen, Vereine, 
Mediatoren.

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: Jeanette Dietl, Fotolia, #71263402 | Urheber: Peter Atkins, Fotolia, #24364095 | Urheber: apops, Fotolia, #76186009 | Urheber: SeanPrior, ClipDealer, #9916485 | Urheber: 
Maksym Dykha, Fotolia, #50539206.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND NICHT 
VERSICHERT?

Nicht versichert sind grundsätzlich Sachschäden, alle Personenschä-
den sowie Erfüllungsersatzleistungen wie zum Beispiel der Aufwand 
für die Berichtigung und die Neuerstellung einer fehlerhaften Buch-
haltung, wissentliche Pflichtverletzung und Schäden durch Veruntreu-
ung.

WO GILT DIE VERSICHERUNG?

Die Deckung ist für den betroffenen Rechtsraum üblicherweise 
Deutschland. Der Versicherungsschutz gilt für die Tätigkeit im Inland 
und die Beschäftigung mit deutschem Recht. Für Pflichtversicherte 
erstreckt sich die Deckung je nach Branche auch auf die Beschäfti-
gung mit dem Recht bestimmter europäischer Staaten.

 WISSENSWERTES


